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Die schweizerische Arbeiterschaft
vor dem Generalstreik.

Die vielen Unterlassungssünden auf dem Gebiete der
Versorgung mit Lebensmitteln und Bedarfsartikeln haben
in allen Kreisen der Arbeiterbevölkerung unseres Landesnach und nach eine Stimmung erzeugt, die zeigte, dass
maM. ^er fortgesetzten Versprechungen satt war und nunendlich Taten sehen wollte.

In den grossen Städten insbesondere wurden die
leuerungsdemonstrationen immer häufiger. Die Arbeiterschaft

suchte sich in durchaus würdiger, aber entschiedener
Weise Gehör zu verschaffen. Sie fand leider nichtdie verlangte Beachtung. Dagegen benutzte der Bundesrat

die Gelegenheit, um einiger turbulenten Szenen wegen,die da und dort von unreifen Elementen ins Werk
gesetzt wurden, einen Beschluss zu fassen, wonach die
üantonsregierungen befugt sein sollen, das Vereins-, Ver-
sammlungs- und Demonstrationsrecht unter polizeilicheKontrolle zu stellen. Er offerierte so der notleidenden
Arbeiterschaft statt Brot — blaue Bohnen.

Mit dieser Massnahme erzielte der Bundesrat
allerdings so ziemlich das Gegenteil von dem, was beabsichtigt

war. Die Erbitterung erreichte den höchsten Grad,und das von Gewerkschaftsbund und Partei eingesetzteAktionskomitee wurde aufgefordert, unverzüglich
energische Massnahmen zu ergreifen, um den bundesrätlichen
Anschlag unwirksam zu machen.

Das Aktionskomitee war sich klar, dass es in diesem* alle mit der Beseitigung des bundesrätlichen Beschlusses
sein Bewenden nicht haben könne, sondern dass es nungelte, den dringlichsten wirtschaftlichen Forderungender Arbeiterschaft Geltung zu verschaffen.

Die Forderungen wurden in ein Programm mit 11Punkten zusammengefasst:
1. Aufhebung des Bundesratsbeschlusses vom 12. Juli1918 betreffend die Unterstellung des Vereins- Ver-

sammlungs- und Demonstrationsrechts sowie der
Ausübung der Pressfreiheit unter die polizeilicheKontrolle der Kantone.

2. Aufhebung des Bundesratsbeschlusses betreffend die
Zurückweisung fremder Deserteure an den Landes-
grenzen.

3. Errichtung eines eidgenössischen Ernährungsamtesin Verbindung mit einem Beirat, in dem die
Arbeiterschaft ihrer Bedeutung entsprechend vertreten ist

4. Bessere Rationierung und Verteilung der Lebensmittel
in Berücksichtigung der besonderen Ernäh-

rungsschwierigkeiten der arbeitenden Bevölkerung5. Streckung der Vorräte an Lebensmitteln und
Bedarfsgegenständen durch Herstellung von Einheits-
waren und Festsetzung von Einheitspreisen.

b. Konzessionierung des privaten Grosshandels undKontrolle der Preisbildung unter Mitwirkung derArbeiterschaft. ö
7. Versorgung der Bevölkerung mit Hausbrandkohle

durch eine zu konzessionierende Einfuhr- und Ver-
teilungsstelie der Arbeiterschaft.

8. Errichtung von paritätischen Lohnämtern mit der
-Betugnis, die Löhne wichtiger Industrien und
Gewerbe regional oder kantonal zu ordnen

9. Reduktion der Arbeitszeit durch Bundesratsbeschluss
unter Berücksichtigung der durch die Ernährun. s-
schwiengkeiten erfolgten Verminderung der körperlichen

Leistungsfähigkeit.
10. Förderung des kommunalen oder genossenschaft¬lichen Wohnungsbaues durch Gewährung von Ka-

pitalyorschüssen zu ermässigtem Zinsfuss durch denBund.
11. Nachteuerungszulage und Vorschussgewährung andas eidgenössische Personal sowie Einführung der

achtstündigen Arbeitszeit in den eidgenössischen
Betrieben und Verkehrsanstalten.

Eine nähere Begründung an dieser Stelle erübrigtsich dagegen sei auf die Forderung 11 aufmerksam
gemacht, indem die speziellen Forderungen des eidgenössischen

Personals zu solchen der Gesamtarbeiterschaft
erhoben wurden. Dies war für den Charakter der ganzen-Bewegung von ausschlaggebender Bedeutung.

Sodann wurde beschlossen, einen schweizerischen
Arbeiterkongress abzuhalten, um den Vertretern der
Gesamtarbeiterschaft Gelegenheit zu geben, ihrerseits zurSituation Stellung zu nehmen und sie entscheidend zubeeinflussen. Die Institution eines Arbeiterkongresses istzwar weder in einem Gewerkschafts- noch im Parteistatut
vorgesehen. Die Einberufung war daher, wenn man so
sagen will, ein Experiment, das nur durch die momentane
Lage begründet werden konnte. Zum Kongress, der am
^ö. Juli in Basel stattfand, waren auch Vertreter des
üoderativverbandes eidgenössischer Beamten und
Angestellten erschienen. Von diesem Pöderativverband gehörenbisher eine Reihe von Verbänden dem Gewerkschaftsbundnicht an.

Bei der Beratung des Wirtschaftsprogramms wurde
ein Antrag gestellt und vom Kongress angenommen, nachdem unter Punkt 9 für die Gesamtarbeiterschaft der Acht-
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